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RS OGH 1976/11/23 3Ob144/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1976

Norm

ABGB §843 B

EO §54

EO §352

Rechtssatz

Die Vollstreckbarkeit des Teilungsurteiles hängt keineswegs davon ab, daß die Parteien eine Einigung über die

Versteigerungsbedingungen versuchten. Der Mangel einer Einigung der Parteien muß daher auch im Exekutionsantrag

nicht behauptet werden.
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